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Die Vetospielertheorie nach George Tsebelis 
am Beispiel der deutschen Parteiendemokratie.

von Lennart Grumer

usammenfassung: Dieser Beitrag
 testet die Vetospielertheorie von
George Tsebelis an der deutschen

Wirklichkeit und kommt dabei zu dem Er-
gebnis, dass sie einige Schwächen aufweist. Die
eorie definiert ‚Vetospieler’ als Akteure, deren
Zustimmung erforderlich ist, um im Bereich
der Legislative Veränderungen am Status quo
vorzunehmen. Insbesondere die Klassifizierung
des Bundesrates als Vetospieler ist jedoch um-
stritten und berücksichtigt nicht hinreichend
differenziert, dass der Bundestag ein Veto des
Bundesrates bei Einspruchsgesetzen überstim-
men kann. Bezogen auf die Zustimmungsge-
setze ist der Bundesrat zwar Vetospieler,
dennoch entsprechen auch hier die von der
eorie prognostizierten Ergebnisse selten der
bundesdeutschen Wirklichkeit. Der Grund ist,
dass die Wirklichkeit sehr viel komplexer ist als
die eorie, die taktisches Handeln nicht be-
rücksichtigt.

Einleitung
Veränderungen des politischen Status quo
scheitern nicht selten am Veto eines betei-
ligten Akteurs. In Deutschland können po-
litische Reformen durch unterschiedliche
Mehrheitsverhältnisse in Bundestag und
Bundesrat, die formelle Prüfungskompetenz
des Bundespräsidenten oder die inhaltliche

Prüfungskompetenz des Bundesverfassungs-
gerichts blockiert werden.
Taktische und kurzfristig denkende Vetopo-
litik, die Partikularinteressen durchsetzt,
kann dabei besonders die Interessen derer
gefährden, denen das politische System kein
Vetorecht zubilligt: zukünftigen Generatio-
nen. Das Ziel der vorliegenden Arbeit ist,
den Einfluss zu analysieren, den ,Vetospie-
ler‘, also „[...] Akteure, von deren Zustim-
mung der Erfolg [einer politischen] Reform
abhängt“,1 auf die Entscheidungsfindung im
politischen System Deutschlands haben.
Neben der Identifikation der verschiedenen
Vetospieler im politischen System der BRD
interessiert die Frage, wie Vetospieler auch
politische Inhalte beeinflussen. Diese Frage-
stellung umfasst zwei Hauptaspekte: Erstens
soll erfasst werden, inwiefern die Vetospie-
lertheorie das Handeln der beteiligten Ak-
teure erklärt. Zweitens soll geprüft werden,
ob sich mit Hilfe der Vetospielertheorie neue
wissenschaftliche Erkenntnisse gewinnen
lassen.

Die eorie der Vetospieler
Einordnung in die vergleichende Regie-
rungslehre
Der 1995 erstmals von Tsebelis veröffent-
lichte Ansatz ist auf dem Gebiet der verglei-

chenden Regierungslehre die Grundlage für
ein vollkommen neuartiges Modell. Wäh-
rend klassische Institutionalisten Mehrheits-
oder Konsensdemokratien, Zwei- oder
Mehrparteiensysteme, und Demokratien
von Diktaturen unterscheiden, betrachtet
die Vetospielertheorie „alle institutionellen
Arrangements und politischen Wettbe-
werbskonstellationen als funktional äquiva-
lent“.2 Tsebelis ordnet sich selbst dem
Institutionalismus zu und bestreitet damit
zwar nicht die Möglichkeit der Beeinflus-
sung eines politischen Systems durch die In-
stitutionen, aber er gewichtet das Handeln
der Akteure stärker als den Einfluss der In-
stitutionen.3

Annahmen und Ziele der eorie
Eine zentrale Annahme der von Tsebelis vor-
gelegten Form der Vetospielertheorie ist die
Annahme, dass es „individuelle oder kollek-
tive Akteure [gibt], deren Zustimmung er-
forderlich ist, um im Bereich der Legislative
Veränderungen des Status quo vorzuneh-
men“.4 Anders ausgedrückt handelt es sich
um Akteure, deren Veto eine Änderung des
legislativen Status quo verhindern kann. Alle
Akteure eines politischen Systems, auf die
diese Beschreibung zutrifft, nennt Tsebelis
Vetospieler.5
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Tsebelis möchte mit der Vetospielertheorie
die Voraussetzungen und Rahmenbedin-
gungen politischen Handelns erklären und
deren Eintreten vorhersagen.6 Der Begriff
,Policy-Stabilität‘ beschreibt in einem poli-
tischen System die Wahrscheinlichkeit des
Eintretens von politischen Veränderungen.7

Es handelt sich also um die Fähigkeit, we-
sentliche inhaltliche Grundpositionen zu
verändern. Fragt man nun, wovon diese Re-
formfähigkeit abhängt, so besagt die Haupt-
these der Vetospielertheorie, dass die Zahl
und Art der Vetospieler die Policy-Stabilität
beeinflussen.8

Das geometrische Raummodell
Die Vetospielertheorie beruht auf dem
räumlichen Politikmodell der euklidischen
Parteiendistanz.9 Im Gegensatz zu einem
strategisch handelnden Akteur geht der Ak-
teur im euklidischen Modell „entsprechend
seiner Policy-Präferenzen [vor] und [strebt]
nach Entscheidungen [...], die seinem Ide-
alpunkt, seiner idealen policy, möglichst
nahe kommen.“10 

Dieses Beispiel für ein geometrisches Raum-
modell zeigt eine vereinfachte Darstellung
einer Verhandlungssituation im Parlament
zwischen der Regierungskoalition (A und C)
sowie einer Oppositionspartei mit Veto-
möglichkeit (B). Jeder Partei kann nun ein
eindeutiger Wert für ihre bevorzugte Posi-
tion hinsichtlich der zwei Politikdimensio-
nen (X und Y) zugeordnet werden. SQ
(Status quo) bildet die gegenwärtige Lage ab.
Der grau markierte Bereich zeigt die
Schnittmenge aller denkbaren Entscheidun-
gen, die von der Regierungskoalition unter-
stützt werden. Gesetzt den Fall, es gäbe eine
absolute Mehrheit für die Koalition und B
hätte keine Vetomöglichkeit, würden sich A
und C auf einen neuen SQ innerhalb des
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grauen Bereiches einigen. Solange aber B ein
Vetospieler ist, wäre jede Veränderung des
SQ in Richtung des grauen Bereiches eine
Verschlechterung für B. Folgerichtig versagt
B die Unterstützung für eine Veränderung
des SQ. Eine Einbeziehung von B in den
Entscheidungsprozess wäre bei der abgebil-
deten Konstellation jedoch nicht hilfreich,
da die Distanz von B nach SQ nicht weiter
verringert werden kann, ohne die gemein-
same Interessenssphäre von A und C zu ver-
lassen.

Analyse der unabhängigen Variable 
Vetospieler
Die unabhängige Variable ,Vetospieler‘ kann
mit Hilfe von drei Faktoren erfasst werden.
Nacheinander sollen nun Anzahl und Typ,
Kongruenz und interne Kohäsion von Veto-
spielern analysiert werden. Tsebelis unter-
scheidet hinsichtlich der Anzahl und des
Typs ,individuelle‘, ,kollektive‘, ,institutio-
nelle‘ und ,parteipolitische‘ Vetospieler.12

Beispiele für die genannten Typen führt Ab-
bildung 2 auf.

Weiterhin besagt die Absorptionsregel, dass
institutionelle durch parteipolitische Veto-
spieler dominiert werden können, wenn
letztere Kontrolle über erstere ausüben.14

Aus dieser Annahme folgt gemäß der Veto-
spielertheorie die ese, dass mit steigender
Anzahl der Vetospieler in einem politischen
System dessen Reformfähigkeit zumindest
gleich bleibt, eher aber sinkt.15 Sollte ein Ak-
teur aber dennoch planen, den Status quo
zu verändern, so kommt demjenigen Veto-
spieler, der als erster seine Präferenzen be-
kanntgeben kann, die führende Rolle zu.16

Liegen die Idealpunkte zweier Vetospieler
sehr weit auseinander, ist die Wahrschein-

lichkeit des politischen Wandels niedriger als
in einer Konstellation mit drei Vetospielern,
deren Idealpunkte aber sehr eng beieinan-
derliegen.17 Dieser Faktor wird unter dem
Begriff Kongruenz geführt.
Augenscheinlich hat ein geschlossen auftre-
tender kollektiver Vetospieler mehr Macht
als ein von Abweichlern dominierter. Dieser
innere Zusammenhalt wird als Kohäsion be-
zeichnet.18 Starke Vetospieler entstehen
dann, wenn die interne Kohäsion besonders
groß ist, und reduzieren die Wahrschein-
lichkeit gesellschaftlichen Wandels.19

Fallbeispiel: 
Das politische System der BRD
Identifikation der Vetospieler und Über-
prüfung der Absorptionsregel
Zur Veränderung des legislativen Status quo
bedarf es eines Gesetzes. Das deutsche
Grundgesetz weist dem Bundestag die Kom-
petenz zum Beschließen der Bundesgesetze
zu. Im Regelfall stimmt der Bundestag nach
einfacher Mehrheit ab, d.h. die Mehrheit der
abgegebenen Stimmen entscheidet über das
Gesetz. Fraglich ist, ob der Bundesrat ein
Vetospieler ist. In Art. 77 Abs. 1 S. 2 Grund-
gesetz könnte in der dort geregelten Zulei-
tungspflicht ein Hinweis auf die Vetomacht
des Bundesrates gesehen werden.20

Unterscheidet man zunächst zwischen Zu-

stimmungs- und Einspruchsgesetzen, so fällt
auf, dass erstere zwischen 1949 und 1998
nur 53,1 Prozent der ausgefertigten Gesetze
darstellen.21 Für die verbleibenden knapp 47
Prozent hat ein Veto des Bundesrats nur auf-
schiebende Wirkung. Eine vergleichbar
breite Gegenüberstellung des Verhältnisses
auf Basis des in der Föderalismusreform
2006 neu gefassten Art. 84 Abs. 1 S. 2 des
Grundgesetzes zur Abweichungsbefugnis
liegt noch nicht vor, jedoch ist anzunehmen,
dass die Neuregelungen geeignet sind, die
Zahl der zustimmungspflichtigen Gesetze
erheblich zu reduzieren.22

Trotz unterschiedlicher parteipolitischer Zu-
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Abbildung 1: 
Beispiel für ein geometrisches 
Raummodell11

Abbildung 2: Beispiele nach Art und Typ der Vetospieler13

Gleichungen sind wichtiger für mich,
weil die Politik für die Gegenwart ist,
aber eine Gleichung etwas für die
Ewigkeit.
/ Albert Einstein /
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sammensetzung der Häuser kann der Bun-
destag also ein Veto gegen Einspruchsgesetze
mit Mehrheitsbeschluss zurückweisen. Die-
ser Tatsache muss auch bei der Vetospieler-
analyse Rechnung getragen werden, was die
Zuordnung des Bundesrates äußerst proble-
matisch macht. Zwar kann bei einer Einzel-
fallanalyse immer anhand des Gesetzes
bestimmt werden, ob der Bundesrat ,im
konkreten Fall‘ Vetospieler war oder nicht.
Prinzipiell sind jedoch zwei Szenarien denk-
bar, welche die Klassifizierung des Bundes-
rates betreffen.
Erstens kann die Konstellation der Mehr-
heitsverhältnisse im Bundestag und Bun-
desrat die Zahl der Vetospieler erheblich
beeinflussen. Zwar könnte der Bundesrat
formal gesehen immer Vetospieler werden,
doch setzt dies die Beschränkung der Ge-
setzgebung auf Zustimmungsgesetze voraus.
In der Realität waren aber auf Regierungs-
seite fast ausschließlich Zwei-Parteien-
Koalitionen am Entscheidungsprozess im
Bundestag beteiligt. Sofern die Koalition
derselben Mehrheit angehört wie die Mit-
glieder des Bundesrats, käme die Absorpti-
onsregel zur Anwendung. In dieser
Konstellation gäbe es also zwei parteipoliti-
sche Vetospieler (die Regierungsparteien),
die den institutionellen Vetospieler Bundes-
rat absorbieren.
Zweitens ist der anders gelagerte Fall denk-
bar, dass unterschiedliche Mehrheitsverhält-
nisse in beiden Häusern herrschen. In
diesem Fall bleiben die beiden parteipoliti-
schen Vetospieler des Bundestags unverän-
dert, es tritt aber der Bundesrat als
institutioneller Vetospieler hinzu.23

In Deutschland wird der institutionelle Ve-
tospieler Bundesrat seit der Landtagswahl in
Nordrhein-Westfalen im Mai 2010 nicht
mehr durch die parteipolitischen Akteure
absorbiert. eoretisch ergeben sich daraus
zwei Vetospieler für die Bundesrepublik:
CDU und FDP. Folgt man Tsebelis’ erster
ese, so müsste ein relativ wechselfreundli-
ches Klima vorherrschen, da eine geringe
Anzahl von Vetospielern die Veränderung
des Status quo prinzipiell begünstigt.24 Ein
vollständiges Bild ergibt sich erst nach Prü-
fung der Kongruenz und der inneren Kohä-
sion der kollektiven Akteure.

Kongruenz der Vetospieler
Verglichen mit anderen Interessensgruppen
erscheinen Parteien in Deutschland immer
noch relativ stark, insbesondere sofern es
ihnen gelingt, sich entlang gesellschaftlicher
Konfliktlinien zu positionieren. Somit wäre

ein struktureller Anreiz gegeben, als Partei
die Unterscheidbarkeit zu anderen Parteien
zu wahren, was ihrer Kongruenz tendenziell
entgegenwirkt. Jedoch ist derzeit zwischen
dem großen und dem kleinen Koalitions-
partner keine Kongruenz festzustellen. Viel-
mehr setzt der kleine Koalitionspartner
eigene inhaltliche Schwerpunkte und kom-
pensiert den Verlust polarisierender Positio-
nen der großen Parteien durch geschicktes
Besetzen der frei gewordenen Positionen.
Diese Einschätzung deckt sich auch mit em-
pirisch ermittelten Daten, wonach 84 Pro-
zent der Befragten die Koalition als
zerstritten wahrnehmen.25

Somit ist zwar eine ausgeprägte Lagerbil-
dung im deutschen Parteiensystem feststell-
bar, die jedoch nicht mit Kongruenz
verwechselt werden darf. Die inhaltliche
Übereinstimmung der am Entscheidungs-
prozess beteiligten Akteure CDU/CSU und
FDP ist zwar im sozio-ökonomischen Be-
reich hoch, doch im sozio-kulturellen Be-
reich eher niedrig. Der Grad ihrer
ideologischen Distanz erscheint etwa bei der
Eintragung gleichgeschlechtlicher Lebens-
partnerschaften größer als zwischen FDP
und Grünen. Es ist gemäß der Vetospieler-
theorie zu erwarten, dass mit größer wer-
dender ideologischer Distanz (also
geringerer Kongruenz) zwischen den Veto-
spielern die Wahrscheinlichkeit einer Verän-
derung des Status quo in den Bereichen der
Rechts-, Familien- und Frauenpolitik sinkt,
aber in der Wirtschafts-, Verteilungs- und
Energiepolitik eher steigt.

Interne Kohäsion der kollektiven Vetospieler
Grundsätzlich fällt im deutschen parlamen-
tarischen System eine ausgeprägte Fraktions-
und Parteiendisziplin auf.26 Es scheint also
ein informeller Konsens innerhalb der Par-
teien zu bestehen, der abweichendes Verhal-
ten sanktioniert bzw. Verhalten gemäß der
Parteilinie belohnt. Dies ist umso erstaunli-
cher, als es keine gesetzliche Grundlage für
oder einen Zwang zur Fraktionsdisziplin
gibt. Sucht man den Grund für dieses stark
ausgeprägte Interesse an einem einheitli-
chen, geschlossenen Auftreten in der demo-
kratischen Tradition Deutschlands, so ist der
Wunsch nach Machterhalt eine plausible Er-
klärung.27 Eine andere Meinung sieht es als
die maßgebliche Aufgabe des Fraktionsge-
schäftsführers an, Fraktionsdisziplin herbei-
zuführen.
Ganghof und Manow kommen in ihrer
Analyse des deutschen Parteiensystems zu
dem Ergebnis, dass innerparteilicher Wett-

bewerb der Geschlossenheit eher schadet,
wohingegen Wettbewerb mit anderen Par-
teien zu einem geschlossenen Erscheinungs-
bild beiträgt.28 Bezogen auf die gegenwärtige
Situation wäre es also plausibel anzuneh-
men, dass die CDU in einer Schwarz-Gel-
ben Koalition sich stärker gegen die SPD
abgrenzen wird als in einer Großen Koali-
tion. Diese Polarisierungsstrategie nach
außen mit gleichzeitiger Homogenisierung
nach innen müsste dann umso stärker für
die FDP zutreffen, deren Regierungsbeteili-
gung mit ihrem ,Wunschpartner‘ sie inner-
parteilich festigt, da sie sich gegenüber
Rot-Grün abgrenzen könnte.
Die Absorption des institutionellen Akteurs
,Bundesrat‘ durch die parteipolitischen Ak-
teure ist zwar eine konsistente Anwendung
der Absorptionsregel, im Ergebnis verein-
facht sie das Ergebnis aber in unzulässiger
Weise. Selbst in einer Großen Koalition mit
verfassungsändernder Mehrheit, bei der eine
Absorption am wahrscheinlichsten wäre,
tritt der Bundesrat nach wie vor als Veto-
spieler auf. So legte er etwa zu Zeiten der er-
sten Großen Koalition unter Kiesinger bei
einem Anteil von 50,6 Prozent Zustim-
mungsgesetzen gegen 22 ein Veto ein, davon
bei 14 erfolgreich. In der Ära Kohl gab es bei

einem etwas niedrigerem Anteil an Zustim-
mungsgesetzen zwischen 1983 und 1990
 gerade einmal ein erfolgreiches Bundesrats-
veto.29 Und auch in der gegenwärtigen Si-
tuation, in der die Regierungskoalition eine
Mehrheit im Bundesrat besitzt, wird das
Veto als faktisches und strategisches Druck-
mittel der Unions-Ministerpräsidenten
 genutzt.30 Daraus folgt, dass die Überein-
stimmung der Mehrheitsverhältnisse in
Bundestag und Bundesrat kein zuverlässiger
Indikator für die Absorption der Vetospieler
in Deutschland sein kann. Vielmehr ist der
Bundesrat ein äußerst heterogener Akteur.
Aus zwei weiteren Gründen ist trotz über-
einstimmender Mehrheitsverhältnisse in
Deutschland die Anwendung der Absorpti-
onsregel nicht möglich: Zum einen werden
die Mitglieder des Bundesrats von den Lan-
desregierungen bestellt und abberufen.31

Zum anderen verfolgen Landesregierungen
oftmals andere Interessen als die Bundesre-
gierung, selbst wenn beide von der gleichen
Partei gestellt werden.32 Differenzierter be-
trachtet stellt sich der Bundesrat als eine An-

Ein an die Macht gekommener Freund,
ist ein verlorener Freund.
/ Henry Brooks Adam /
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sammlung von potentiellen Vetospielern
(den Ministerpräsidenten) dar, deren Partei-
zugehörigkeit keine zuverlässigen Vorhersa-
gen über ihr Abstimmungsverhalten zulässt.

Dennoch bleibt anzuerkennen, dass bei sehr
knappen Mehrheitsverhältnissen im Bun-
desrat es alleine durch Androhung eines
Vetos schon forciert zum Kompromiss
kommt, und der Parteifrieden nicht leicht-
fertig riskiert wird. Umgekehrt kann eine
Große Koalition abweichendes Verhalten
leichter tolerieren. So votierte etwa ein Drit-
tel der SPD-Abgeordneten gegen den Tor-
nado-Einsatz in Afghanistan, ohne damit die
Koalition an sich zu gefährden.
Schließlich ist zu beachten, dass der Bun-
desrat seine Zusammensetzung aufgrund der
16 verschiedenen Landtagswahlen häufig
ändern kann, was die Dauer der Mehrheits-
verhältnisse nur schwer berechenbar macht.
Unabhängig von der internen Kohäsion der
darin vertretenen Parteien muss also auch
die interne Kohäsion des Vetospielers ,Bun-
desrat‘ beachtet werden.
Insgesamt bereitet die Einordnung dieses in-
stitutionellen Vetospielers erhebliche Pro-
bleme und lässt viele Fragen offen. So
konnte etwa nicht erklärt werden, warum
während der zweiten Großen Koalition
nicht eine Vielzahl von Änderungsanträgen
aus dem Bundesrat kam, obwohl Tsebelis’
erste beiden esen erfüllt waren. Während
sich also für konkrete Fallkonstellationen
durchaus verwertbare Erkenntnisse aus der
Vetospieler-Analyse für die Absorption des
Bundesrats ergaben, konnten die allgemei-
nen Aussagen zum politischen System der
Bundesrepublik weniger überzeugen.

Kritische Bewertung der 
Vetospielertheorie
Hauptkritikpunkt an der Vetospielertheorie
ist, dass die Annahme, wonach jeder Akteur
nach der besten politischen Lösung strebt,
nicht realistisch ist. Vielmehr müsste auch
in Betracht gezogen werden, dass neben der
optimalen Lösung auch Aspekte wie Macht -
erlangung und Machterhalt eine Rolle spie-
len. Wie sonst könnte man erklären, dass der
Bundesrat sein Veto strategisch nutzt, um
eine Bundesregierung anderer Parteifarbe als
gestaltungsschwach und handlungsunfähig
erscheinen zu lassen?

Weiterhin wäre eine stärkere Berücksichti-
gung alternativer Erklärungskonzepte wün-
schenswert gewesen. So ist nicht ersichtlich,
warum etwa das Konzept des buying-out

von Länderstimmen33 nicht berücksichtigt
wird, obwohl es gerade für den deutschen
Föderalismus zahlreiche Anknüpfungs-
punkte bietet. Vermutlich würde dies die Ve-
tospielertheorie dahingehend ergänzen, dass
Policy-Outcomes nicht zwangsläufig auf
übereinstimmende Policy-Präferenzen kohä-
renter Akteure zurückzuführen sind, son-
dern auch taktisch mit Erlangung eines
Vorteils für den Akteur mit abweichenden
Präferenzen einhergehen können.
Die mit Hilfe der Vetospielertheorie ermit-

telbare prinzipielle Reformfähigkeit ermög-
licht weiterhin keine Rückschlüsse auf die
Wahrscheinlichkeit des tatsächlichen Ein-
tretens der Veränderung. Konsequenterweise
muss dies auf eine methodische Schwäche
der eorie zurückgeführt werden. An zahl-
reichen Stellen wurden Annahmen über die
Vetospieler getroffen, obwohl nur begrenz-
tes Wissen über sie und ihre Präferenzen vor-
lag. Man mag einwenden, dass mangelndes
Wissen nicht die Schuld der eorie sei,
doch erscheint trotzdem wenig plausibel,
weshalb die eorie dieses Wissen voraus-
setzt, obwohl es für einen externen Analy-
sten faktisch unmöglich ist, dieses Wissen
empirisch gesichert vorzuweisen. Also sind
alle Vorhersagen mit einem Unsicherheits-
faktor behaftet, der sich von eher schwam-
migen Angaben über die genaue Position der
Vetospieler bis hin zu nicht kalkulierbaren
Abweichungen der Akteure vom Idealbild
des rationalen Entscheiders durchzieht. In
der Summe multiplizieren sich diese Unge-
nauigkeiten, mit dem Ergebnis, dass am
Ende keine seriöse Prognose über den Aus-
gang einer Entscheidung getroffen werden
kann.
Auch in der Konstellation mit abweichen-
den Mehrheiten überzeugt die eorie mit
ihrer Eingliederung des Bundesrats als insti-
tutionellem Vetospieler nicht restlos, da
oben gezeigt wurde, welchen Einfluss die
Mehrheitsverhältnisse auf die Rolle des Bun-
desrats haben. Konsequenterweise müsste
man einen Bundesrat, der nur durch eine
abweichende Mehrheitskonstellation im
Falle der Einspruchsgesetze zum Vetospieler
wird, als parteipolitischen Vetospieler be-
zeichnen. Tsebelis vertritt jedoch die Ge-
genposition, zu der man nur gelangen kann,
wenn man als Kompetenzgrundlage aus-
schließlich Art. 77 Abs. 1 Grundgesetz

wählt. Überzeugender wäre aber, Art. 77
Abs. 2-4 nicht zu ignorieren, sondern im
Gegenteil stärker zu gewichten, da sie spe-
ziellere Regelungen zu Zustimmungsgeset-
zen enthalten.
Die Ermöglichung politischen Handelns
durch Systeme kann mit der Vetospieler-
theorie jedoch präzise analysiert und vergli-
chen werden. Die Untersuchung der
Policy-Outcomes eignet sich ferner als Ana-
lyserahmen für die Verbindungen zwischen
Wahl- und Parteiensystem, Föderalismus
und Regimetyp und erweitert deren Ver-
ständnis.34 Mit Hilfe weniger grundlegender
Annahmen gelingt ein beträchtlicher Er-
kenntnisgewinn hinsichtlich der Reformfä-
higkeit und Kontinuität und Wandel von
Politik. Auch die Gründe für Reformstau
lassen sich in Abhängigkeit von den vorhan-
denen Vetospielern besser erklären.35

Fazit
Die Beweiskraft der eorie wurde durch
die zahlreichen Kritikpunkte eingeschränkt,
aber man darf optimistischerweise hoffen,
dass weitere Modifikationen in der Literatur
folgen werden, die im Moment aber noch
nicht überzeugend und umfassend genug
sind. Zur Erforschung und zum Vergleich
der Reformfähigkeit verschiedener Länder
kann die Vetospielertheorie mit der Analyse
der Handlungsfähigkeit von Akteuren in-
nerhalb der bestehenden Institutionen einen
wesentlichen Beitrag leisten. Um restlos
überzeugend zu wirken, bedarf die eorie
der Veto-Spieler aber noch weiterer Modifi-
kationen.
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